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Zusammenfassung

Das kompetente Anwenden von Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens ist ein zentraler Bau-
stein für den erfolgreichen Abschluss eines Studiums. Dennoch schlägt sich eine Auseinanderset-
zung mit Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens auf curricularer Ebene kaum nieder. Zur Be-
standsaufnahme wird aus der Literatur das Konstrukt Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens als
Analyseraster abgeleitet. Das Konstrukt besteht aus den Kategorien Techniken zur Entwicklung einer
wissenschaftlichen Grundhaltung, Techniken zur Gewinnung und Sammlung von Informationen, Techni-
ken der Erhebung und Verarbeitung von Informationen, Techniken der Darstellung von Informationen,
Vermittlung von Techniken in den Studiengängen und Erbringung und Überprüfung von Leistungen im
Studium. Mit ihnen werden Prüfungsordnungen und Modulhandbücher der Bachelor-Studiengänge
des Unterrichtsfaches Pädagogik dahingehend untersucht, welchen curricularen Stellenwert Techni-
ken des wissenschaftlichen Arbeitens haben. Die inhaltsanalytische Auswertung zeigt, dass es stand-
ortvergleichend Differenzen gibt. Die Ergebnisse werden am Ende im Hinblick auf Folgen für die
Studiengangsentwicklung und Lehre eingeordnet.

Schlüsselwörter: Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens; Prüfungsordnungen;
Lehramtsstudium; Unterrichtsfach Pädagogik

Academic working techniques in university studies

A stocktaking based on the Bachelor's degree regulations for the subject of educational
science in North Rhine-Westphalia

Abstract

The competent use of academic working techniques is a central component for the successful com-
pletion of a university degree. Nevertheless, academic working techniques are scarcely discussed at
the curricular level. For the stocktaking, the construct academic working techniques is developed as an
analytical framework from the literature. The construct consists of the categories techniques for deve-
loping a scientific attitude, techniques for obtaining and collecting information, techniques for gathering and
processing information, techniques for presenting information, teaching of the techniques and performance
assessment. They are used to analyse the examination regulations and module handbooks of Bache-



lor’s degree programmes for the subject of educational science to determine the extent to which aca-
demic working techniques are integrated into the curriculum. The content analysis reveals differen-
ces between the universities. The results are then discussed with regard to programme development
and teaching practices at universities.

Keywords: Academic working techniques; examination regulations; teacher training programme;
teaching subject of educational science

1 Problemaufriss

Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens gelten für die akademische Ausbildung als fächerüber-
greifende Schlüsselkompetenz (Bonillo, 2015, S. 239; Brinker, 2012, S. 194) und beispielsweise zu-
gleich für angehende Lehrkräfte als ein Professionsmerkmal. Kleinert und Pels (2020) zufolge sind
wissenschaftliches Denken und Arbeiten auch über das Studium hinaus von Bedeutung, da damit
„das eigene Handeln angemessen reflektiert und professionelle Techniken weiterentwickelt werden
können“ (S. 30–31). Demnach gilt es als Ziel, zu vermitteln, dass „Wissenschaft eine prinzipielle,
wertgestützte, professionelle Einstellung über Denk- und Arbeitsprozesse in beruflichen und alltäg-
lichen Situationen ist“ (Kleinert & Pels, 2020, S. 31). Brinker (2012) geht über die Vermittlung hinaus
und fordert, dass Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens – sie spricht von Schlüsselkompe-
tenzen – praktischer Einübung und Anwendung bedürfen (Brinker, 2012, S. 194). Jedoch ist aus der
Forschung bekannt, dass Studierende ein geringes Interesse an wissenschaftlichem Denken und
Handeln haben (bspw. Kleinert & Pels, 2020, S. 30; Ribeiro et  al., 2015). Als einen Grund für diesen
Befund wird beispielsweise genannt, dass die Studierenden dem wissenschaftlichen Arbeiten für die
spätere Berufspraxis einen geringen Wert zuschreiben. Zudem bewerten die Studierenden die Aus-
bildung in den Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens als ausbaufähig (Kleinert & Pels, 2020,
S. 30).

Diese Befunde decken sich mit Erfahrungen aus der eigenen Lehre: Im Rahmen des Studien-
gangs Unterrichtsfach Pädagogik (UFP)1 wurde in den eigenen Bachelor-Lehrveranstaltungen, die
im zweiten Studienjahr zu verorten sind, wiederholt die Erfahrung gemacht, dass Studierende unter
anderem 1) nicht die Notwendigkeit erkennen, eigenständig Literatur zu recherchieren und 2) im
Vergleich zu vorherigen Studierendenkohorten vor der Covid-19-Pandemie ein Defizit in Wissen
und Strategien zur Literaturrecherche aufweisen – gemäß: Was es auf Google nicht gibt, wird nicht
gelesen. Der folgende Beitrag beschränkt sich jedoch nicht ausschließlich auf die Literaturrecherche,
sondern fokussiert globaler gefasst Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens. In Orientierung
am Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) (Huber et  al., 2014) wird als Untersuchungsobjekt
der Studiengang UFP gewählt, in dem die eigene Lehre verortet ist.

Bevor eine begriffliche Annäherung an Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens erfolgt,
wird zuerst deren Bedeutung für ein Hochschulstudium umrissen. Am Beispiel des Bachelor-Stu-
diengangs UFP wird dann aufgezeigt, welchen Stellenwert Techniken des wissenschaftlichen Arbei-
tens in den Ordnungsdokumenten haben. Anknüpfend an die Ergebnisse werden abschließend
Konsequenzen für die Studiengangsentwicklung sowie für die (eigene) Lehre formuliert.

2 Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens im Studium

Eine Vielzahl an Studienbüchern weist auf die Bedeutsamkeit von der Einführung in die Techniken
des wissenschaftlichen Arbeitens für die akademische Ausbildung hin (bspw. Lück & Henke, 2009,
S. 1). Sowohl vor dem Hintergrund der Bedeutsamkeit von Techniken des wissenschaftlichen Arbei-

1 Gemeint ist nicht der bildungswissenschaftliche Teil von Lehramtsstudiengängen, sondern der Studiengang Unterrichtsfach Pädagogik,
der zu der Lehrbefähigung für das gymnasiale Fach Pädagogik führt, welches schwerpunktmäßig in Nordrhein-Westfalen unterrichtet wird.
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tens als auch anhand der Quantität von Ratgeberliteratur ist es jedoch erstaunlich, dass eine eindeu-
tige semantische Konsolidierung des Begriffs innerhalb des Forschungsdiskurses nicht gegeben ist.
Die Verwendung des Begriffs ist trotz seines im akademischen Bereich alltäglichen und damit
selbstverständlichen Gebrauchs diffus. Das Verständnis von Techniken des wissenschaftlichen Ar-
beitens bleibt in einer Vielzahl von Studienbüchern eines, das auf Allgemeinwissen beruht. Zudem
wird die Einigung auf einen definitorischen Konsens dadurch erschwert, dass der Begriff Schlüssel-
kompetenzen zum Teil synonym verwendet wird (Brinker, 2012, S. 191). Orth (1999) definiert Schlüs-
selkompetenzen als

erwerbbare allgemeine Fähigkeiten, Einstellungen und Wissenselemente, die bei der Lösung von Pro-
blemen und beim Erwerb neuer Kompetenzen in möglichst vielen Inhaltsbereichen von Nutzen sind, so
daß eine Handlungsfähigkeit entsteht, die es ermöglicht, sowohl individuellen Bedürfnissen als auch
gesellschaftlichen Anforderungen gerecht zu werden (S. 107).

Nach Franck und Stary (2013) ermöglichen Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens „sich auf
das zu konzentrieren, was Wissenschaft, was Studieren spannend macht“ (S. 14). Wortmann (1999)
wiederum bezieht Arbeitstechniken und Forschungsmethoden aufeinander, indem Erstere „den
Status von Mitteln zum Zweck“ (S. 218) für die Forschungsmethoden erfüllen. Das dieser Studie
zugrunde liegende Verständnis von Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens orientiert sich an
Kleinert und Pels (2020), wonach „[w]issenschaftliches Denken und wissenschaftliches Arbeiten [...]
Oberbegriffe für all jene Denk- und Arbeitsprozesse [sind,] die im Zuge wissenschaftlicher Tätigkeit
ablaufen“ (S. 31–32). Denn wissenschaftliche Denk- und Arbeitsprozesse unterscheiden sich somit
vom alltäglichen Denk- und Arbeitsprozess dahingehend, dass sie regelgeleiteten, systematischen
und methodischen Standards folgen (Kleinert & Pels, 2020, S. 32). Die Definition von Kleinert und
Pels (2020) nennt Kernpunkte des wissenschaftlichen Arbeitens. Aus diesem Grund wird sie für das
eigene Vorgehen als Arbeitsdefinition herangezogen. Damit ist eine Mittel-zum-Zweck-Relation
festzustellen, bei der die Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens eine hinreichende Bedingung
für einen kompetenten Umgang mit Schritten eines Forschungsprozesses darstellen (Döring &
Bortz, 2016, S. 11; Franck & Stary, 2013, S. 13), deren Einübung in den Studiengängen curricular so-
wohl integrativ als auch additiv vorgegeben sein kann (Brinker, 2012, S. 195). Bei der additiven Ver-
mittlung werden

zusätzliche Angebote eingerichtet […], bei denen allerdings der Bezug zum Fachinhalt fehlt, während
bei der integrativen Vermittlung überfachliche Kompetenzen im Rahmen der Studienfachausbildung
mitvermittelt werden (Brinker, 2012, S. 195–196).

Das Zusatzangebot kann sich dann im Studium in Form von Modulen, Seminaren, Übungen und/
oder Tutorien zum wissenschaftlichen Arbeiten ausgestalten. Zur „Entwicklung einer Fachidentität
und -ethik“ (Bonillo, 2015, S. 244) wird wiederum empfohlen, das Einüben von Techniken des wis-
senschaftlichen Arbeitens in integrativer Form durchzuführen (Brinker, 2012, S. 196).

In der Literatur herrscht kein Konsens darüber, welche Techniken unter den Techniken des wis-
senschaftlichen Arbeitens zu subsumieren sind. Bis dato gibt es kaum konkrete Ausführungen, son-
dern vielmehr eine Reihe von stichpunktartigen bis tabellarischen Aufzählungen. Erste Ansätze einer
Systematisierung stammen von Roth (1971) aus der Berufspädagogik. Lern- und Arbeitstechniken
sowie Zeitmanagement werden demnach als Methodenkompetenz gefasst und sind neben der Sach-
(bspw. IT-Kenntnisse), Sozial- (bspw. Zusammenarbeit im Team) und Personalkompetenz (bspw.
Analyse der eigenen Stärken und Schwächen) eine Schlüsselkompetenz (Brinker, 2012, S. 190). Das
Netzwerk hdw nrw (Hochschuldidaktische Weiterbildung Nordrhein-Westfalen) hat aus internen
Fachbereichs- und Klausurtagungen einen Katalog an vier übergeordneten Schlüsselkompetenzen
entwickelt (Brinker, 2012, S. 199). Dieser umfasst 1) Lern- und Arbeitstechniken (Zeit- und Selbst-
management, Umgang mit Fachtexten, Literaturrecherche, aktives Zuhören und Mitschreiben,
Mind-Maps und Brainstorming, Fachtexte schreiben, Diagramme und Tabellen erstellen und den
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Umgang mit Excel), 2) die Teamarbeit (Kommunikation, Moderation, Konfliktmanagement, Projekt-
planung und Zeitmanagement sowie die Gruppendynamik), 3) wissenschaftliches Arbeiten (Zitation
und Recherche) und 4) die Präsentation sowie den Vortrag (Medieneinsatz und Rhetorik). In dieser
Systematisierung finden sich die von Roth (1971) angeführten Aspekte der Methoden- und Sozialkom-
petenz wieder. Jedoch lässt der vom hdw nrw entwickelte Katalog eine konkrete Trennschärfe vermis-
sen. Beispielsweise werden Aspekte wie das Zitieren und die Recherche sowohl in der Schlüsselkom-
petenz 1) als auch in 3) angeführt. Zudem bleibt unklar, wie eine gezielte Ausgestaltung umzusetzen
ist. Für Bonillo (2015) wiederum steht lediglich das Schreiben im Fokus des wissenschaftlichen Arbei-
tens – was sie jedoch von der Entwicklung einer Forschungsfrage über Literaturrecherche bis hin
zum Verfassen eines Textes greift. Für eine Untersuchung zum wissenschaftlichen Denken und
Arbeiten im Sportstudium differenzieren Kleinert und Pels (2020) zwischen wissenschaftlichen
Denkprozessen (Beurteilen, Planen und gedankliche Konstruktionen) und wissenschaftlichen Ar-
beitsprozessen (Recherchieren, Datenerhebung, Datenauswertung und Schreiben). In der Auffas-
sung von Kleinert und Pels (2020) bedingen sich Denk- und Arbeitsprozesse gegenseitig, sodass eine
Trennung dieser Prozesse rein analytischer Natur sei. Wortmann (1999) definiert Arbeitstechniken
als „jene grundlegende[] Fertigkeiten und Fähigkeiten, die das Lösen von Lernaufgaben ermöglichen“
(S. 218). Für eine wissenschaftspropädeutische Ausrichtung des schulischen Unterrichts differenziert
Wortmann (1999), exemplarisch am UFP am umfangreichsten, gleichwohl nicht immer trennscharf,
drei Arten von Arbeitstechniken: 1) Techniken der Gewinnung und Sammlung von Informationen
(bspw. Arbeitsplanung, Techniken zur Nutzung der Bibliothek, Verwendung von Literatur, Arbeit am
Text, Techniken in Zusammenhang mit Forschungsmethoden), 2) Techniken der Verarbeitung von
Informationen (bspw. Planungstechniken, Techniken der Gesprächsführung, Techniken des Syste-
matisierens) sowie 3) Techniken der Darstellung und Speicherung von Informationen (bspw. schrift-
liche Darstellung von Ergebnissen und Techniken der Präsentation). Andere Autor:innen weisen
zudem auf schriftliche und mündliche Prüfungsformate als Techniken des wissenschaftlichen Arbei-
tens hin (bspw. Disterer, 2019, S. 2).

Insgesamt ist in der Fach- und Ratgeberliteratur eine Bandbreite an Techniken zu erkennen –
die Spannweite reicht von Lern- und Arbeitstechniken über Teamarbeits- bis hin zu Präsentations-
kompetenzen (bspw. Beek et al., 2018; Brinker, 2012; Kesseling, 2013; Kleinert & Pels, 2020; Lück &
Henke, 2009; Stary, 2013; Wortmann, 1999). Es bleibt allerdings offen, auf welche Weise sich die
unterschiedlichen Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens voneinander und zu Forschungsme-
thoden differenzieren lassen und wie sie systematisch geordnet werden können.

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass wissenschaftliches Arbeiten sowie die damit zusam-
menhängenden Techniken als fächerübergreifende Schlüsselkompetenzen gelten, die neben ihrer
Vermittlung auch praktische Einübung und Anwendung benötigen. Anhand einer Sichtung der in
der Literatur aufgeführten stichpunktartigen bis tabellarischen Aufzählungen verschiedener Techni-
ken des wissenschaftlichen Arbeitens können Kategorien des Konstrukts Techniken des wissenschaft-
lichen Arbeitens als Haupt- und Subkategorien deduktiv abgeleitet werden. Leitend dafür war die zu-
vor erwähnte Arbeitsdefinition von Kleinert und Pels (2020). Das Konstrukt enthält dabei zwei
unterschiedliche Ebenen. Die Hauptkategorien 1 bis 4 auf der ersten Ebene umfassen eine wissen-
schaftliche Grundhaltung (Kleinert & Pels, 2020, S. 31) sowie konkrete Techniken des wissenschaft-
lichen Arbeitens (bspw. Brinker, 2012; Wortmann, 1999). Die Hauptkategorien 5 und 6 fokussieren
auf einer zweiten Ebene einen hochschulischen Umgang mit ebendiesen Techniken – zum einen
ihre Integration in den Studiengängen (Brinker, 2012, S. 195) und zum anderen die Erbringung und
Überprüfung von Leistungen im Studium, die eine Nutzung von Techniken des wissenschaftlichen
Arbeitens voraussetzen (bspw. Döring & Bortz, 2016, S. 11). Die Haupt- und Subkategorien sind:

• Ebene 1: Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens
– Hauptkategorie 1 (K1): Techniken zur Entwicklung einer wissenschaftlichen Grundhaltung: K1

meint die Ausbildung kognitiver (bspw. Grundlagen, Funktionen und Grenzen von Wis-
senschaft) und affektiver (bspw. Freude) Grundhaltungen gegenüber Wissenschaft (Klei-
nert & Pels, 2020).
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– Hauptkategorie 2 (K2): Techniken zur Gewinnung und Sammlung von Informationen: Sub-
sumiert werden Kompetenzen und Wissen über die Bearbeitung eines wissenschaftlichen
Gegenstandes. Stärker ausdifferenziert bezieht sich dieser Bereich zum einen auf Techni-
ken beim Umgang mit Bibliotheken, Bibliografien und Datenbanken, auf Wissen und Stra-
tegien zur Literaturrecherche und ‑beschaffung sowie auf den Umgang mit Literaturverwal-
tungsprogrammen (K2.1), zum anderen auf Techniken beim Umgang mit Fachtexten,
Tabellen und Abbildungen, damit auch auf ihre Bewertung und Erschließung (K2.2). Zum
Dritten fallen darunter auch Techniken in Zusammenhang mit Forschungsmethoden wie
beispielsweise die Bedienung technischer Geräte (K2.3) (bspw. Brinker, 2012; Wortmann,
1999).

– Hauptkategorie 3 (K3): Techniken der Erhebung und Verarbeitung von Informationen: Diese
Kategorie umfasst Kompetenzen und Wissen über Arbeitsorganisation sowie Auswertungs-
möglichkeiten eines wissenschaftlichen Gegenstandes. Dazu zählen Techniken, um aus der
Sammlung von Informationen eine wissenschaftliche Fragestellung abzuleiten (K3.1), Ar-
beits- und Planungstechniken (K3.2), Kompetenzen und Wissen zur Erhebung von Daten
und die Fähigkeit zur Beantwortung einer wissenschaftlichen Fragestellung (K3.3), die
Dokumentation von Forschungsdaten und ihre Auswertung mit Computerprogrammen
(K3.4) sowie abschließend ihre Interpretation (K3.5) (bspw. Döring & Bortz, 2016; Brinker
2012).

– Hauptkategorie 4 (K4): Techniken der Darstellung von Informationen: Subsumiert werden so-
wohl Kompetenzen und Wissen zur schriftlichen Darstellung (bspw. Verfassen eines Expo-
sés, Zitation, Anlegen eines Literaturverzeichnisses, Erstellung von Tabellen und Abbildun-
gen sowie Sprache und Stil) eines wissenschaftlichen Gegenstandes und seine Ergebnisse
(K4.1) als auch mündlichen Präsentationen (K4.2) (bspw. Kleinert & Pels, 2020; Wortmann,
1999).

• Ebene 2: Hochschulischer Umgang
– Hauptkategorie 5 (K5): Vermittlung von Techniken in den Studiengängen: K5 meint die Ver-

mittlung von Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens in additiven (K5.1) und integra-
tiven Angebotsstrukturen (K5.2) (Brinker, 2012).

– Hauptkategorie 6 (K6): Erbringung und Überprüfung von Leistungen im Studium: K6 wird diffe-
renziert in benotete schriftliche (K6.1) und mündliche Prüfungsformate (K6.2) sowie eine
Kombination beider (K6.3), die die Studierenden im Laufe des Studiums absolvieren und
damit Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens einüben (bspw. Disterer, 2019; Döring &
Bortz, 2016).

3 Konkretisierung der Fragestellung

In Bezug auf curriculare Verankerungen von Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens an den
Hochschulen ist die Forschung insgesamt rar. In Folge des Bologna-Prozesses liegen lediglich
fächerübergreifende, deskriptiv angelegte Totalerhebungen von Bachelor-Studiengängen (Kerres &
Schmidt, 2011) und Analysen curricularer Strukturen und Verbindlichkeiten bildungswissenschaft-
licher Inhalte in der Lehrkräftebildung an Universitäten in NRW vor (Lohmann et  al., 2011). Die For-
schung zu einzelnen Studienfächern ist überschaubar: Zur Bedeutsamkeit und Vermittlung wissen-
schaftlichen Denkens und Arbeitens sowie deren curricularer Verankerungen gibt es lediglich Daten
aus der Sportwissenschaft (Kleinert & Pels, 2020). Insbesondere fehlen jedoch Daten zur curricula-
ren Verankerung von Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens in der Fläche und für weitere
Studiengänge. An dieser Stelle setzt die vorliegende Analyse an und legt im Sinne des SoTL den
Fokus auf den Studiengang, in dessen Rahmen sich die eigene Lehre bewegt. Aus diesem Grund
wird das Ziel verfolgt, den Stellenwert einer curricularen Verankerung von Techniken des wissen-
schaftlichen Arbeitens – exemplarisch an Bachelor-Studiengängen, die zum Lehramt UFP für Gym-

54 Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens im Hochschulstudium

wbv.de/die-hochschullehre



nasien und Gesamtschulen (GyGe) führen – herauszuarbeiten. Da die akademische Ausbildung für
das UFP lediglich an Universitäten in Nordrhein-Westfalen (NRW) verankert ist (Kapitel 4.1), wird
sich die Analyse dementsprechend auf dieses Bundesland beschränken. Die zentrale Fragestellung
des Forschungsprojektes lautet daher: Welchen Stellenwert haben Techniken des wissenschaftlichen Ar-
beitens in den Prüfungsordnungen und Modulhandbüchern der Bachelor-Studiengänge, die für das Lehr-
amt UFP (GyGe) qualifizieren?

4 Methode

4.1 Datengrundlage
Zur Bestimmung der Bedeutsamkeit von Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens für den
Studiengang UFP wurden die Prüfungsordnungen als verbindliche Grundlage (HG NRW, 2019,
§§ 60, 64) herangezogen. Laut Hochschulgesetz NRW regeln Prüfungsordnungen unter anderem die
Inhalte, Lehrformen und Qualifikationsziele eines Studiengangs (HG NRW, 2019, § 64 Abs. 2),
wenngleich damit keine Aussagen über das tatsächliche Lehrangebot getroffen werden können. Sie
haben dennoch eine Steuerungsfunktion und sind für die Lehrenden ein verbindlicher Ausgangs-
punkt für die Planung von Lehrveranstaltungen (bspw. Homt, 2023, S. 296–297). In der Praxis gelten
gleichwohl auch Modulhandbücher als Referenz, da Modulbeschreibungen teilweise von Prüfungs-
ordnungen getrennt werden. Kerres und Schmidt (2011) bezeichnen sie als das zentrale Dokument,
da sie sowohl Rückschlüsse auf die Studienrealität erlauben als auch für Akkreditierungsverfahren
herangezogen werden.

Als Datengrundlage dienten Prüfungsordnungen (PO) und, sofern in ihnen keine Modulbe-
schreibungen vorhanden sind, auch Modulhandbücher (MB) aller sechs Universitäten – Bielefeld
(H1), Bochum (H2), Köln (H3), Münster (H4), Paderborn (H5) und Wuppertal (H6) –, die den Bache-
lorstudiengang UFP, der für das Lehramt an GyGe qualifiziert, anbieten.2 Bei der vorliegenden Un-
tersuchung handelt es sich somit um eine Vollerhebung. Insgesamt wurde ein Materialumfang von
295 Seiten und 62 Modulen ausgewertet.

4.2 Auswertungsmethode
Die Beantwortung der Fragestellung erfolgt in einem Zweischritt: Die Prüfungsordnungen und Mo-
dulbeschreibungen wurden mit der inhaltlich-strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach
Mayring (2015) ausgewertet. Das inhaltsanalytische Vorgehen eignet sich, da damit das Material sys-
tematisch und theoriegeleitet bearbeitet werden kann. Zentral für die Analyse war das aus der Litera-
tur abgeleitete Konstrukt von Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens samt Haupt- und Sub-
kategorien (Kapitel 2). Diese wurden deduktiv an das Material herangetragen, womit die inhaltlichen
Aspekte extrahiert wurden. Als Auswertungseinheiten dienten die Komponenten der Prüfungsord-
nungen sowie bei Bedarf die der Modulhandbücher, die Rückschlüsse auf Vermittlung und Ein-
übung von Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens zuließen. Kontexteinheiten stellten dabei
die entsprechenden Ausführungen zu einzelnen Modulen respektive Veranstaltungen dar. Als Ko-
diereinheiten wurden klare, bedeutungstragende Elemente in Form von einzelnen Wörtern oder
Sätzen innerhalb der Texte und Tabellen im Rahmen von Sinneinheiten gefasst. Doppelkodierun-
gen waren möglich.

Die Kodierung erfolgte im Mai 2024 mittels der Daten- und Textanalysesoftware MAXQDA
2022. Zudem wurden 40  Prozent des Materials von einer unabhängigen Person kodiert. Als interne
Studiengüte wurde die Intercoder-Übereinstimmung anhand des Koeffizienten Kappa ermittelt. Sie
betrug abschließend κ = .93 und wird als fast perfekt eingeordnet (Landis & Koch, 1977, S. 165).

2 Die Prüfungsordnungen und Modulhandbücher sind am Ende des Literaturverzeichnisses über einen Link abrufbar.
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5 Ergebnisse

Bei der Ergebnisdarstellung liegt der Fokus entlang der Haupt- und Subkategorien – jeweils unab-
hängig vom jeweiligen Hochschulstandort. Auf eine quantitative Darlegung der Kodes pro Haupt-
und Subkategorie wird verzichtet, weil aufgrund von Stichwortlisten und repetitiven Satzbausteinen
in den Ordnungsdokumenten die Aussagekraft dieses Ergebnisses unzureichend wäre. Die inhalts-
analytische Auswertung zeigt, dass bis auf K1 alle Hauptkategorien in den Prüfungsordnungen bzw.
Modulhandbüchern an den jeweiligen Hochschulstandorten vertreten sind. Konkrete Unterschiede
werden erst bei den Subkategorien erkennbar (Tabelle  1). Aus diesem Grund gilt es im Folgenden,
Differenzen herauszuarbeiten und sie anhand von Ankerbeispielen kontrastierend darzulegen.

Tabelle 1: Vorkommen (mind. einmal) von Kodes in Haupt- und Subkategorien

Haupt- und Subkategorien Hochschulstandorte

H1 H2 H3 H4 H5 H6

K1 Wissenschaftliche Grundhaltung ⅹ − ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ

K2 Gewinnung und Sammlung von Informationen ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ

K2.1 Umgang mit Bibliotheken, Bibliografien, Datenbanken und Lite-
ratur ⅹ ⅹ − ⅹ − ⅹ

K2.2 Umgang mit Fachtexten, Tabellen und Abbildungen ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ −

K2.3 Techniken in Zusammenhang mit Forschungsmethoden − ⅹ − − ⅹ ⅹ

K3 Erhebung und Verarbeitung von Informationen ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ

K3.1 Eine wissenschaftliche Fragestellung ableiten ⅹ − ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ

K3.2 Arbeits- und Planungstechniken ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ

K3.3 Kompetenzen und Wissen zur Erhebung von Daten & Fähigkeit
zur Beantwortung einer wissenschaftlichen Fragestellung ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ

K3.4 Dokumentation von Forschungsdaten & ihre Auswertung mit
Computerprogrammen − ⅹ ⅹ − − −

K3.5 Interpretation von Forschungsdaten ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ

K4 Darstellung von Informationen ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ

K4.1 Schriftliche Darstellung ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ

K4.2 Mündliche Präsentationen ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ

K5 Vermittlung von Techniken in den Studiengängen ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ

K5.1 Additive Angebotsstrukturen − ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ

K5.2 Integrative Angebotsstrukturen ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ

K6 Erbringung und Überprüfung von Leistungen im Studium ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ

K6.1 Schriftliche Prüfungsformate ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ

K6.2 Mündliche Prüfungsformate ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ

K6.3 Kombination mündlicher und schriftlicher Prüfungsformate ⅹ − ⅹ ⅹ ⅹ −
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5.1 Kategorie 1: Techniken zur Entwicklung einer wissenschaftlichen Grundhaltung
Bei K1 kann bei den Ergebnissen zwischen dem Abzielen auf den Aufbau einer kognitiven und einer
affektiven Grundhaltung gegenüber der Wissenschaft unterschieden werden. Die Ausbildung einer
kognitiven Grundhaltung kann über die Fachdisziplin erfolgen: „Das Modul leitet ferner zu einer
Reflexion der Erziehungswissenschaft als Disziplin an, sowie auch zu einer analytischen Haltung
gegenüber Praxis- und Handlungsansprüchen“ (MB H1, o. S.).

An H5 werden Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens expressis verbis genannt. Die Stu-
dierenden erlangen ein „Verständnis für die Bedeutung wissenschaftlicher Arbeitstechniken für das
Studium des Faches und Fähigkeit zu ihrer Anwendung“ (PO H5, S. 12).

Die Ausbildung einer affektiven Grundhaltung gegenüber der Wissenschaft ist in den Prüfungs-
ordnungen und Modulhandbüchern rar. Vielmehr wird erwartet, dass Studierende diese Grundhal-
tung bereits zu Studienbeginn haben:

Studierende sollen Interesse für ein wissenschaftliches Studium und die von ihnen gewählten Fächer
mitbringen, unabhängig davon, ob sie ihr Studium mit Blick auf ein konkretes Berufsziel oder aus Inte-
resse an der Wissenschaft um ihrer selbst willen beginnen. Erwartet wird das Interesse an einem spezi-
fisch universitären Studium, das von den Studierenden selbst aktiv betrieben wird (PO H1, S. 270).

Am Beispiel von H1 zeigt sich, dass Studierende eine affektive Grundhaltung gegenüber der Wissen-
schaft nicht nur vorab internalisiert haben sollen, sondern erwartet wird auch, dass diese eigenstän-
dig (weiter-)entwickelt wird.

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Stellenwert von K1 an den Hochschulstandorten
unterschiedlich ist.

5.2 Kategorie 2: Techniken zur Gewinnung und Sammlung von Informationen
K2 ist samt Subkategorien lediglich an H2 in vollem Umfang vertreten (Tabelle  1). An den übrigen
Hochschulstandorten fehlt jeweils eine Subkategorie – eine Ausnahme stellt H3 dar, an dem zwei
Subkategorien nicht vertreten sind (K2.1 und K2.3). Somit sind an den einzelnen Hochschulstand-
orten unterschiedliche Schwerpunktsetzungen auszumachen (Tabelle  1).

Die Ausführlichkeit der auszubildenden Techniken zur Literaturbeschaffung (K2.1) unterschei-
det sich je nach Hochschulstandort. An H1 wird erneut auf die Eigenständigkeit der Studierenden
hingewiesen, indem sie in einem „effektiven Selbststudium befähigt werden[,] […] geeignete Literatur
zu beschaffen“ (MB H1, o. S.). Die Formulierung der Literaturbeschaffung bleibt an dieser Stelle – im
Vergleich zu den anderen Hochschulstandorten – vage und erläutert keine konkreten Techniken.
Laut Ordnungsdokument werden die Studierenden an H4 wiederum nicht nur darin ausgebildet
„relevante Literatur […] zu beschaffen und zusammen[zu]fassen“ (PO H4, S. 2718), sondern auch
„systematisch zu suchen“ (PO H4, S. 2718). Die Recherche von Literatur wird lediglich an H6 konkret,
indem sowohl in der Prüfungsordnung als auch im Modulhandbuch aufgeführt wird, dass die Stu-
dierenden „befähigt [werden], unterschiedliche Formen der Literaturrecherche anzuwenden und […]
[sie] mit fachspezifischen Datenbanken vertraut gemacht [werden]“ (MB H6, S. 5).

Die Ausbildung von Techniken zur Arbeit am Text (K2.2) reicht von der Erschließung bis hin zur
Produktion (erster) eigener wissenschaftlicher Texte. Während an H5 die Erschließung wissenschaft-
licher Texte im Vordergrund steht, indem die Studierenden die Fähigkeit entwickeln, „Fachpublika-
tion[en] und empirische Forschungsarbeiten systematisch analysieren, interpretieren und bewerten
zu können“ (PO H5, S. 16), wird an H2 zudem die eigenständige Produktion samt Techniken er-
wähnt: Die Studierenden erlernen „Techniken zum Umgang mit wissenschaftlichen Texten […] [und
die] eigenständige[] Textproduktion“ (MB H2, S. 13). An H3 werden explizit auch andere Darstel-
lungsformen berücksichtigt, indem erwartet wird, dass die Studierenden „textförmige und nicht text-
förmige[] Darstellungsvarianten [verstehen]“ (MB H3, S. 11). Hierzu zählen Tabellen und Grafiken.

Techniken im Zusammenhang mit Forschungsmethoden (K2.3) sind insgesamt in geringer
Anzahl vorhanden. Die Vermittlung der Bedienung technischer Geräte ist ausschließlich an H2 ver-
treten. Demnach lernen die Studierenden „im Rahmen praktische[r] Übungen […] Hilfstechniken
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wissenschaftlichen Arbeitens (Literaturrecherche, Nutzung von digitalen und analogen Medien
u. a.)“ (MB H2, S. 13) einzusetzen. Techniken des schriftlichen Festhaltens, die mit Forschungsme-
thoden verknüpft sind, werden lediglich noch an H5 und H6 angeführt. Jedoch sind die Techniken
des schriftlichen Festhaltens beispielsweise an H6 stichpunktartiger Natur, indem die Studierenden
erlernen, „1–3 Protokolle“ (PO H5, S. 6) anzufertigen. An H6 sind sie mit Techniken der Bearbeitung
von Literatur verwoben: „Die Studierenden üben kontinuierlich die formal korrekte Angabe von
Quellen, die international gebräuchlichen Zitationsweisen, das Paraphrasieren und Protokollieren
ein“ (MB H6, S. 5).

5.3 Kategorie 3: Techniken der Erhebung und Verarbeitung von Informationen
Lediglich an H3 ist K3 vollständig abgebildet. Die Subkategorie K3.1 fehlt an H2 und die Subkatego-
rie K3.4 an H1 und H4 bis H6 (Tabelle  1).

Das Aufstellen einer wissenschaftlichen Fragestellung (K3.1) ist in den Prüfungsordnungen und
Modulhandbüchern in unterschiedlicher Breite und Kontextualisierung angeführt. Die Studieren-
den sollen an H5 allgemein „Fragestellungen […] entwickeln“ (PO H5, S. 3) können. An H4 wiede-
rum „eigene Fragestellungen zu wissenschaftlichen Themen entwickeln und präsentieren“ (PO H4,
S. 2718) – der Schwerpunkt liegt an dieser Stelle neben der Entwicklung einer Fragestellung auch auf
deren Präsentation. Die Ausbildung dieser Technik ist an H3 integrativ in einem fachwissenschaft-
lichen Modul verankert, bei der die Studierenden „Theorien, die beim Verständnis von Bildung in
den verschiedenen Lebensabschnitten zum Tragen kommen [,] differenzierend beschreiben und […]
daraus resultierende Fragestellungen ableiten [können]“ (MB H3, S. 19).

Das Etablieren von Arbeits- und Planungstechniken (K3.2) reicht ebenfalls von stichpunktar-
tigen Erwähnungen bis hin zu konkreten inhaltlichen Ausführungen. An H4 sollen die Studierenden
die Kompetenz erwerben, einen „Entwurf eines Studiendesigns“ (PO H4, S. 2714) zu verfassen, und
auch an H2 „definieren die Studierenden anhand einer erziehungswissenschaftlichen Fragestellung
ein Forschungsziel […] und schlagen eine passende Vorgehensweise vor“ (MB H2, S. 17). Das Anlei-
ten zur Kooperation wird lediglich an H1, H5 und H6 thematisiert. An H1 wird formuliert, dass die
Studierenden die Kompetenz zur „Vorbereitung und Durchführung einer Gruppenarbeit“ (MB H1,
o. S.) sowie „Kommunikationsfähigkeit“ (MB H1, o. S.) erlernen sollen. Eine Begründung für die
Ausbildung von Arbeits- und Planungstechniken wird an H5 angeführt: Die Arbeit in Teams dient
zur „Weiterentwicklung der eigenen Kooperationsfähigkeit“ (PO H5, S. 12). Eine weitergehende in-
haltliche Begründung ist an H6 verankert:

Die Arbeit in Kleingruppen dient der Entwicklung und Erprobung der Grundfähigkeiten wissenschaft-
lichen Arbeitens, der Vergewisserung über angemessene sprachliche und schriftliche Darstellungsfor-
men sowie der Einübung in die Gestaltung von wissenschaftlichen Arbeitsprozessen und deren diskur-
sive Überprüfung (MB H6, S. 5).

K3.2 wird an H6 als Technik des wissenschaftlichen Arbeitens explizit anerkannt und in andere
Techniken (K4 und K6.2) eingebettet.

Techniken der Datenerhebung (K3.3) sind oftmals mit empirischen Forschungsmethoden ver-
woben (K1). Eine Trennung erweist sich an dieser Stelle auch rein analytisch nicht als sinnvoll, da
Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens – um erneut Wortmann (1999) aufzugreifen – einen
„Status von Mitteln zum Zweck“ (S. 218) für Forschungsmethoden haben. Exemplifiziert werden
kann dies anhand von H1: „[D]ie Studierenden [erwerben] spezifische Handlungskompetenzen wis-
senschaftlichen Arbeitens (z. B. Umgang mit historischen Quellen)“ (MB H1, o. S.). Techniken des
wissenschaftlichen Arbeitens werden benötigt, um empirische Forschung durchführen zu können.
An anderen Hochschulstandorten sind Schwerpunktsetzungen empirischer Forschungsmethoden
nicht gegeben (bspw. H5 und H6). Das hat zur Folge, dass in den Ordnungsdokumenten beispiels-
weise formuliert wird, dass die Studierenden dazu befähigt werden, zur „Beantwortung erziehungs-
wissenschaftlicher Fragestellungen adäquate Datenerhebungs- und Auswertungsmethoden ableiten
zu können“ (PO H5, S. 16). Eine konkrete Benennung der für die Forschungsmethoden notwendi-
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gen Techniken bleibt aus. Auch bei einer Aufzählung empirischer Forschungsmethoden (bspw. an
H2) bleibt unklar, welche Techniken zu erwerben sind. Resümierend zeigt sich, dass, wie in den
Definitionen, der Literatur (Kapitel 2), aber auch in den Prüfungsordnungen und Modulhandbü-
chern, 1) nicht festgehalten ist, welche Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens für empirische
Forschungsmethoden notwendig sind und 2) wie sie sich von Schritten im Forschungsprozess ab-
grenzen.

Techniken der Datenaufbereitung (K3.4) sind lediglich an den Hochschulstandorten H2 und H3
auf Stichpunktebene angeführt: Die Studierenden „kennen Methoden der empirischen Bildungsfor-
schung zur Datenerhebung, ‑aufbereitung und ‑analyse“ (MB H3, S. 11). Die konkrete Einübung der
Aufbereitung wissenschaftlicher Daten mittels und in Computerprogrammen wird nicht angeführt.

Techniken der Datenauswertung und Interpretation (K3.5) werden in den Prüfungsordnungen
und Modulhandbüchern ebenfalls nur über Schlagworte angegeben. Die Studierenden tätigen eine
„Datenauswertung und Interpretation“ (PO H4, S. 2714) oder können „Erhebungs- und Auswer-
tungsmethoden entsprechend umsetzen und kritisch reflektieren“ (MB H6, S. 11). Konkrete Techni-
ken der Datenauswertung und Strategien zur Interpretation werden nicht angeführt.

Der Stellenwert der einzelnen Subkategorien an den Hochschulstandorten ist nicht einheitlich.
Vor allem K3.1 und K3.4 weisen eine geringe curriculare Verankerung auf. Die Darstellung von K3
reicht von Stichpunkten bis hin zu konkreten inhaltlichen Ausführungen.

5.4 Kategorie 4: Techniken der Darstellung von Informationen
K4 ist an jedem Hochschulstandort vertreten (Tabelle  1). Die Ausführlichkeit der schriftlichen Dar-
stellungen (K4.1) unterscheidet sich: So werden beispielsweise Textsorten nur als Schlüsselbegriffe
wie „Portfolio“ (MB H1, o. S.), „Lerntagebücher“ (MB H1, o. S.), „Protokoll[e]“ (MB H1, o. S.), „Prak-
tikumsbericht“ (PO H5, S. 6) und „Essay“ (MB H6, S. 4) angeführt. In anderen Ordnungsdokumenten
ist eine (präzise) Beschreibung der Kompetenzerwartung ohne Vorgaben zur Textsorte formuliert:
„Die Studierenden kennen Grundbegriffe und -probleme der Erziehungswissenschaft und können
diese in wissenschaftlich und professionsbezogen angemessener Sprache beschreiben“ (MB H3, S. 9)
oder sie verfügen über Kenntnisse zu einer „methodengerechte[n] Darstellung von Forschungsergeb-
nissen in wissenschaftlichen Arbeiten“ (PO H4, S. 7217). Aspekte der Zitation werden in diesem Zu-
sammenhang lediglich an H6 erwähnt: „Die Studierenden üben kontinuierlich die formal korrekte
Angabe von Quellen, die international gebräuchlichen Zitationsweisen […] ein“ (MB H6, S. 5).

Techniken der mündlichen Darstellung (K4.2) finden sich in den Ordnungsdokumenten diffe-
renziert wieder. An H5 sollen die Studierenden „die Fähigkeit zum Einsatz von Präsentations- und
Moderationstechniken in Form von Sitzungsgestaltungen“ (PO H5, S. 14) erlernen. Die Gestaltung
von Seminarsitzungen findet sich auch an H1, an der die Studierenden „Diskussionen leiten/mode-
rieren; etwas vorstellen/präsentieren“ (MB H1, o. S.). Letzteres ist an H2 in fachwissenschaftlichen
Modulen integrativ im Curriculum verankert – exemplarisch sollen die Studierenden „das Verhält-
nis von Individuum, Erziehung, Kultur und Gesellschaft aus verschiedenen theoretischen Perspek-
tiven […] diskutieren“ (MB H2, S. 9). Des Weiteren werden an H2 in der Studieneingangsphase Tech-
niken der mündlichen Darstellung im Hinblick auf weitere Techniken des wissenschaftlichen
Arbeitens reflektiert. Die Reflexion erfolgt, indem „aufbereitete[] Themen de[r] […] Seminarteilneh-
mer*innen präsentiert und […] inhaltlich wie auch hinsichtlich der Frage, ob die Anwendung der
erlernten Techniken wissenschaftlichen Arbeitens gut gelungen ist, diskutiert [werden]“ (MB H2,
S. 13). Die Verknüpfung von Techniken der mündlichen Darstellung zum einen und die Reflexion
weiterer Techniken auf Metaebene zum anderen ist nur an H2 festzustellen.

5.5 Kategorie 5: Vermittlung von Techniken in den Studiengängen
In den analysierten Ordnungsdokumenten können additive (K5.1) und integrative Angebotsstruktu-
ren (K5.2) nicht gänzlich voneinander getrennt werden. Additive Angebotsstrukturen schließen die
Implementation integrativer Angebotsstrukturen in den Curricula nicht aus und vice versa. Im Ge-
samten sind additive Angebotsstrukturen in Form von (Forschungs‑)Modulen, Seminaren und/oder
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Tutorien – mit Ausnahme an H1 – an allen Hochschulstandorten in unterschiedlichen Kombina-
tionen festzustellen (Tabelle  1). Beispielsweise ist an H2 ein eigenes Modul inklusive eines Seminars
und zusätzlichem Tutorium zu Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens curricular verankert.
An H5 wird lediglich ein Tutorium angeboten, das an eine Einführungsveranstaltung für das erste
Studienjahr gebunden ist.

Integrative Angebotsstrukturen sind an sämtlichen analysierten Hochschulstandorten festzu-
stellen (Tabelle  1). Die Formulierungen und Verankerungen in den Ordnungsdokumenten variieren
jedoch erheblich. An H3 sind integrative Angebote lediglich in einem Modul festzustellen: Die Stu-
dierenden „können Theorien […] differenzierend beschreiben und können daraus resultierende Fra-
gestellungen ableiten“ (MB H3, S. 19). Beispielsweise an H1, H5 und H6 gestalten sich integrative
Angebotsstrukturen dahingehend aus, dass sie in Form unbenoteter Studienleistungen (bspw. Prä-
sentationen, Essay, Hausarbeit) stattfinden. Die Darstellung erfolgt an H5 und H6 vor allem über
Stichwortlisten und ist zudem von Fachinhalten losgelöst, da verschiedene unbenotete Formen der
Studienleistung lediglich aufgezählt werden. Auch an H1 findet sich eine Auflistung integrativer
Angebotsstrukturen, die jedoch in der Darstellungsweise in einem Satzfragment erfolgt: „Die Vorbe-
reitung und Durchführung einer Gruppenarbeit, die Vorbereitung und Durchführung einer münd-
lichen Präsentation, eine Argumentationsrekonstruktion, die Zusammenfassung eines Textes etc.“
(MB H1, o. S.). Auffällig ist zudem, dass die Verankerung von Techniken des wissenschaftlichen
Arbeitens an H5, neben dem erwähnten Tutorium in der Studieneingangsphase, schwerpunktmä-
ßig integrativ im Modul Forschungsmethoden in der Mitte des Bachelor-Studiums erfolgt. Zum Stel-
lenwert von K5 zeigt sich insgesamt folgendes Bild: Additive Angebotsstrukturen (K5.1) finden sich
größtenteils in der Studieneingangsphase wieder, während integrative Angebotsstrukturen (K5.2)
durchaus auch über diese Phase hinaus (unsystematisch) in den Curricula vorkommen können, aber
deren Stellenwert abnimmt. Jedoch gilt bei Letzteren zu beachten, dass deren Verankerung sich vom
Umfang und der Darstellung unterscheidet.

5.6 Kategorie 6: Erbringung und Überprüfung von Leistungen im Studium
Schriftliche Prüfungsleistungen (K6.1) sind von den Studierenden an allen Hochschulstandorten zu
absolvieren (Tabelle  1). Die Darlegung von schriftlichen Prüfungsformen erfolgt mittels Stichwort-
listen und umfasst Klausuren, Hausarbeiten, Portfolios und Praktikumsberichte. Ein Bezug zu vor-
herigen vermittelten Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens wird inhaltlich nicht hergestellt.
Lediglich an H6 werden bei den Anforderungen zum Verfassen einer Bachelorarbeit Bezüge zu
Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens aufgegriffen:

Die Absolvent*innen beherrschen das Fachgebiet des gewählten Teilstudienganges und sind in der Lage,
ein Problem aus dem Fachgebiet des gewählten Teilstudienganges in einer begrenzten Zeit inhaltlich und
methodisch selbstständig wissenschaftlich zu bearbeiten und das Ergebnis fachlich und sprachlich ange-
messen darzustellen (PO H6, S. 2).

In den Prüfungsordnungen und Modulhandbüchern zeigen sich insgesamt Diskrepanzen zwischen
den von den Studierenden zu erbringenden schriftlichen Prüfungsleistungen pro Modul und den
integrativen Angebotsstrukturen zu Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens (K5.2), die als un-
zureichend eingestuft werden können. Die Prüfungsleistung setzt dennoch vorher erworbene Tech-
niken des wissenschaftlichen Arbeitens voraus (bspw. für das Verfassen einer Hausarbeit).

Die Darstellung der mündlichen Prüfungsleistungen (K6.2) erfolgt in den Ordnungsdokumen-
ten ebenfalls über Stichwortlisten mit Eckdaten zur Dauer von Präsentationen oder mündlichen
Prüfungen, wie beispielsweise anhand von H3 gezeigt werden kann: „Mündliche Prüfung (30 Min.)“
(PO H3, S. 201). An H1 ist im Rahmen der Angaben von mündlichen Prüfungsleistungen die Förde-
rung von Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens berücksichtigt. Bei „mündlichen Modulprü-
fungen [werden] Präsentations- und Visualisierungskompetenzen gefördert“ (MB H1, o. S.).

Kombinierte Prüfungsleistungen (K6.3) vereinen „schriftliche[], mündliche[] [und] praktische[] []
Form[en]“ (PO H3, S. 21). Beispielsweise wird ein „Referat mit schriftlicher Ausarbeitung (20 Minu-
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ten und ca. 10 Seiten)“ (PO H4, S. 2712) angeführt. Auch bei den kombinierten Prüfungsleistungen
finden sich Stichwortlisten mit Eckdaten. Einen Bezug zu Techniken des wissenschaftlichen Arbei-
tens gibt es nicht – sie werden vorausgesetzt. In den Ordnungsdokumenten an H2 und H6 gibt es
keine curricular verankerten kombinierten Prüfungsleistungen (Tabelle  1).

Insgesamt ist der Stellenwert von K6 in den Ordnungsdokumenten hoch. Ein Rückbezug der
Prüfungsleistungen zu vorher erlernten Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens aus vorange-
gangenen Modulen der Studieneingangsphase (K5) wird sprachlich nicht hergestellt.

6 Fazit und Diskussion

Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens sind für die akademische Ausbildung ein relevantes
Thema. Es wurde der Frage nachgegangen, welchen Stellenwert Techniken des wissenschaftlichen
Arbeitens in den Prüfungsordnungen und Modulhandbüchern haben. Dazu wurden exemplarisch
die Ordnungsdokumente der Bachelor-Studiengänge herangezogen, die für das Lehramt UFP
(GyGe) qualifizieren. Zur Analyse wurde aus der Literatur das Konstrukt Techniken des wissenschaft-
lichen Arbeitens abgeleitet. Mittels der inhaltlich-strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach
Mayring (2015) wurden die Haupt- und Subkategorien des Konstrukts auf das Material gelegt. Als
Ergebnis konnten Differenzen curricular verankerter Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens
ermittelt werden.

Die Befunde zeigen, dass formal betrachtet in den analysierten Prüfungsordnungen und Modul-
handbüchern kein Mangel an Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens festzustellen ist. Jedoch
zeigen sich zum einen in der standortvergleichenden Darlegung Differenzen auf Ebene der Subkate-
gorien und zum anderen unterscheiden sich die Ordnungsdokumente hinsichtlich ihrer Schwer-
punktsetzung (Tabelle  1). Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens können sowohl additiv als
auch integrativ in den Curricula verankert sein – beide Vorgehensweisen schließen sich nicht aus.
Ihre Darstellung erfolgt rein deskriptiv auf Modulebene oder auf Ebene einzelner Lehrveranstaltun-
gen in Form von Stichwortlisten bis hin zu ausformulierten Sätzen. Zudem können die Techniken
des wissenschaftlichen Arbeitens mit fachwissenschaftlichen Inhalten eingebettet respektive losge-
löst von ihnen sein. Zusammengefasst bleibt an vielen Stellen in den Ordnungsdokumenten vage,
welche Techniken unter Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens zu subsumieren sind und wie
sie sich von empirischen Forschungsmethoden abgrenzen. Ein Grund kann, neben dem politisch-
administrativen Schreibstil der Ordnungsdokumente, die fehlende semantische Konsolidierung von
Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens sein, die in der Literatur festzustellen ist (Kapitel 2).
Diese Ungenauigkeit kann sich auf die Ordnungsdokumente transferieren. Des Weiteren zeigt sich
ein Missverhältnis zwischen Studien- und Prüfungsleistungen, die Techniken des wissenschaft-
lichen Arbeitens voraussetzen (bspw. zur Anfertigung einer Hausarbeit), und der integrativen Ver-
ankerung ebendieser Techniken in Form von (additiven) Modulen oder Veranstaltungen. An H2,
H3, H4 und H6 kann zwar eine additive Verankerung von Techniken des wissenschaftlichen Arbei-
tens in der Studieneingangsphase festgestellt werden, doch der (integrative) Stellenwert nimmt ge-
mäß weiterem Studienverlaufsplan ab. Eine Ausnahme stellen an dieser Stelle H1 und H5 dar: An
H1 gibt es zwar keine additiven Angebotsstrukturen (Tabelle  1), stattdessen werden kontinuierlich
über die Studieneingangsphase hinweg integrative Angebote formuliert – allerdings in der curricula-
ren Darstellung eines repetitiven Satzbausteins. An H5 werden schwerpunktmäßig in der Mitte des
Bachelor-Studiums Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens eingeübt. Der Zugang erfolgt je-
doch über ein Modul zu den Forschungsmethoden. Damit kann die Verankerung von Techniken des
wissenschaftlichen Arbeitens über die Studieneingangsphase hinaus insgesamt als gering bewertet
werden. Zur Einordnung der Ergebnisse gilt jedoch zu beachten, dass die Anzahl der Module an den
verschiedenen Hochschulstandorten variiert (Kapitel 4.2). An einigen Hochschulstandorten (bspw.
an H5) sind alle Module Pflichtmodule, während an anderen Standorten (bspw. an H3) den Studie-
renden eine Vielzahl von Wahlpflichtmodulen zur Verfügung steht. Damit ist allerdings nicht ge-
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währleistet, dass die Studierenden Module mit entsprechenden Angebotsstrukturen zu Techniken
des wissenschaftlichen Arbeitens auch auswählen. Außerdem absolvieren die Studierenden in den
Studiengängen des UFPs an einigen Hochschulstandorten (bspw. an H5) direkt einen Bachelor, der
zum Lehramt führt (B.Ed.), während sie an anderen Standorten (bspw. an H2) einen Studiengang
mit fachwissenschaftlichem Schwerpunkt belegen (B. A.). Die Anzahl der (Wahl‑)Pflichtmodule an
den einzelnen Hochschulstandorten sowie der angestrebte Abschluss (B.Ed./B.A.) können mög-
licherweise den unterschiedlichen Umfang von Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens in den
Ordnungsdokumenten erklären. Denn ein B. A.-Studiengang ist fachwissenschaftlicher und somit
forschungsorientierter ausgerichtet als ein B.Ed.-Studiengang.

Das aus der Literatur abgeleitete Konstrukt kann in künftigen (Re‑)Akkreditierungen des Studien-
gangs UFP – aber auch weiteren Studiengängen – mit dem Ziel, zu überprüfen, welchen Stellenwert
Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens in den Curricula haben, zugrunde gelegt werden. An-
hand dessen konnte mit dem vorliegenden Datenmaterial ein erster Überblick über die Verankerung
von Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens in Ordnungsdokumenten gewonnen werden. Die
Ergebnisse weisen jedoch die Limitation auf, dass die konkrete praktische Umsetzung in den Lehr-
veranstaltungen nicht erfasst werden konnte. Es ist nicht auszuschließen, dass Techniken des wis-
senschaftlichen Arbeitens von einzelnen Dozierenden unabhängig ihrer Verankerung in den Ord-
nungsdokumenten integrativ in Lehrveranstaltungen thematisiert und eingeübt respektive trotz
Verankerung auch ignoriert werden. Die vorliegenden Ergebnisse sind ein erster Schritt für weiter-
gehende Untersuchungen, um Daten einerseits zur praktischen Ausgestaltung zu erlangen und einen
Querblick auf die einzelnen Standorte andererseits zu werfen. An dieser Stelle können empirisch
qualitative Verfahren mit Studierenden und Dozierenden wertvolle Anknüpfungspunkte bieten, denn
letztlich zeigt der Markt an Ratgeberliteratur zu Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens, dass die
Thematik relevant ist. Das Aufgreifen dieser Thematik in Form von Ratgeberliteratur befreit die Hoch-
schulen nicht davon, bei der Entwicklung von Studiengängen entsprechende Techniken des wissen-
schaftlichen Arbeitens adäquat modulübergreifend im Curriculum zu berücksichtigen. Vor allem
aufgrund der Diskrepanz zwischen der Einübung von Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens
über die Veranstaltungen für Studienanfänger:innen hinaus und deren erforderlicher Anwendung in
Prüfungsleistungen ergibt sich die Notwendigkeit, dass Dozierende reflektieren, inwiefern Techniken
des wissenschaftlichen Arbeitens bereits in den eigenen Lehrveranstaltungen integrativ Berücksich-
tigung finden und ob Erweiterungen möglich sind – unabhängig von der curricularen Verankerung.
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